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Schalltechnische Untersuchung Nr. 18-05-1 zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen   
Ergänzender Schallmessbericht Nr. 19-07-3 zur erfolgten schalldämmenden Einhau-
sung der Kühlgebläse an der Lagerhalle für Weizen des Landwirtschaftsbetriebes mit 
Bewertung der resultierenden Lärmimmissionssituationen für die Bebauungspläne 
Nr. 34.2, Nr. 30 und Nr. 34.1 
 
 
Sehr geehrte Frau Prestin, 
 
im Gutachten Nr. 18-05-1 vom 06.06.2018 einschließlich Ergänzung vom 29.11.2018 hat 
der Unterzeichner festgestellt, dass im Hinblick auf den nächtlichen Schallschutz für den 
Bebauungsplan Nr. 34.2 sowie für den angrenzenden Bebauungsplan Nr. 30 eine Reduzie-
rung der Schallleistung der beiden Kühlgebläse unter dem Schleppdach an der Südseite der  
Lagerhalle für Weizen des Landwirtschaftsbetriebes von jeweils LW = 95 dB(A)1) um min-
destens 10 dB(A) auf jeweils maximal LW = 85 dB(A) erforderlich ist. Ziel sollte dabei 
sein, dass die Geräuschimmissionen durch die beiden nach der Getreideeinlieferung auch 
nachts in Betrieb befindlichen Kühlgebläse an den nördlichen Baugrundstücken in den  
Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 34.2 und Nr. 30 um mindestens 10 dB(A) unter 
dem für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwert der TA Lärm für die 
Nachtzeit von 40 dB(A) liegen2). 
 
Zwischenzeitlich wurden die beiden Kühlgebläse schalldämmend gekapselt. Am 
18.07.2019 hat der Unterzeichner erneute Schallmessungen am Referenzpunkt auf dem 
Parkplatz des Getränkemarktes Schweim vorgenommen. Der Messpunkt ist in der Abbil-
dung auf der folgenden Seite gekennzeichnet.3)  
 
Die Messprotokolle sind als Anlage 2 (lineare Frequenzspektren) und als Anlage 3  
(A-bewertete Frequenzspektren) beigefügt mit einem Summenpegel von 43,2 dB(A). Das 
Fremdgeräusch nach dem Abschalten der Kühlgebläse (überwiegend Vogelgezwitscher in 
den Terzbändern 3.150 Hz, 4.000 Hz und 5.000 Hz) kann der Anlage 4 entnommen werden.  
 
 
1) Diese Schallleistung wurde auf der Grundlage einer Messung im Mai 2018 auf dem Parkplatz des Getränke-

marktes Schweim ermittelt. Das damalige Messprotokoll ist als Anlage 1 beigefügt (siehe auch Anlage 20 
im Schallgutachten Nr. 18-05-1).  

2) Damit wird erreicht, dass der Immissionsrichtwert in voller Höhe dem Fahrzeugverkehr auf dem Grund-
stück des Landwirtschaftsbetriebes in der Erntezeit zur Verfügung steht (was nach den damaligen Progno-
seberechnungen erforderlich ist).  

3) Die Messbedingungen waren weitgehend identisch zu denen der Messung im Mai 2018 (Nordostwind bzw. 
Mitwind von den Kühlgebläsen zum Messpunkt, Betrieb der Kühlgebläse ohne Getreidelagerung in der 
Halle bei teilweise geöffneten Zuluftklappen). 
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Fremdgeräuschkorrigiert ergibt sich ein Schalldruckpegel der Kühlgebläse am Referenz-Mess-
punkt von 42,3 dB(A)4). 
 
Lage der beiden Kühlgebläse, des Referenz-Messpunktes auf dem Parkplatz des Getränkemarktes 
Schweim und der Immissionsorte am nördlichen Rand der Bebauungspläne Nr. 34.2 und Nr. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittels oktavspektraler Schallausbreitungsberechnungen kommt man gemäß Anlage 6 auf einen 
Schallleistungspegel der beiden Kühlgebläse von LW =83 dB(A). Die resultierenden Immissions-
pegel am nordöstlichen und nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 (Immissions-Berech-
nungspunkte IO 1 - IO 5) sowie am nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 30 (IO 6 - IO 8) 
liegen gemäß den Anlagen 6 - 8 zwischen 27 dB(A) und maximal 30 dB(A).  
 
Die nach der schalldämmenden Kapselung der Kühlgebläse verbliebenen Restemissionen werden 
nach dem Höreindruck im Nahbereich der Anlagen durch die nicht gedämmten Kanalstücke zwi-
schen den Schallschutzeinhausungen und dem gedämmten quer laufenden Kanal sowie durch die 
davon unterflur abgehenden nicht gedämmten Zuluftkanäle, die die Kühlluft in die Lagerhalle 
fördern, verursacht. 
 
 
 
4) Während der Messung bei Betrieb der Kühlgebläse war das Vogelgezwitscher nicht ganz so intensiv wie bei der 

anschließenden Fremdgeräuschmessung (erkennbar an den niedrigeren Pegeln in den Terzen 3.150 Hz, 4.000 Hz 
und 5.000 Hz). Zieht man die Werte in diesen Terzbändern der Anlage 3 sowie die Werte der Terzbänder im Bereich 
500 - 2.500 Hz der Anlage 4, die um weniger als 10 dB(A) unter denen der Anlage 3 liegen, vom Mittelungspegel 
43,2 dB(A) ab, dann ergibt sich ein fremdgeräuschkorrigierter Schalldruckpegel der Kühlgebläse von 42,3 dB(A). 
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Es handelt sich hierbei gemäß den Anlagen 2 und 3 um Geräusche mit pegelbestimmenden tief-
frequenten Anteilen. Zur Umrechnung der Werte am Referenz-Messpunkt auf die nächstgelege-
nen Immissionsorte sind von den Werten der Anlage 2 ca. 13 dB abzuziehen. 
 
Das Frequenzspektrum der Anlage 2 weist keine auffälligen Einzeltöne unterhalb von 100 Hz 
auf5). Auch bezüglich der Kriterien der DIN 45680 incl. Beiblatt 1 vom März 1997 „Messung und 
Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ für tieffrequente Geräu-
sche ohne auffällige Einzeltöne ergeben sich keine Anhaltspunkte für erhebliche Belästigungen6). 
 
Fazit 
 
Das Schallschutzziel der schalldämmenden Kapselung der Kühlgebläse wurde mit einer Reduzie-
rung der Schallleistung um > 10 dB(A) bzw. einer Begrenzung der Immissionspegel der Kühl-
gebläse auf < 30 dB(A) erreicht. Darüber hinaus liegen keine Beeinträchtigungen durch tieffre-
quente Geräusche vor. Mit Berücksichtigung der Ausführungen im Schallgutachten Nr. 18-05-1 
vom 06.06.2018 bzw. in dessen Ergänzung vom 29.11.2018 zu den übrigen Geräuschen des Land-
wirtschaftsbetriebes in der Erntezeit bzw. den diesbezüglich vorzusehenden Schallschutzmaßnah-
men entfallen die bisherigen Einschränkungen für die Bebaubarkeit einzelner Grundstücke in den 
Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 34.27), Nr. 30 und Nr. 34.1. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ingenieurbüro für Schallschutz  
Volker Ziegler  
 
 
 
Anlagen 1 - 4: Messprotokolle 
Anlagen 5 - 8: Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen mit  
 vorangestellten Erläuterungen 
 
 
 
 
 
5) Nur der Pegel in der Terz 25 Hz liegt mit 61 dB einseitig um 6 dB über der Nachbarterz, mit einem abstandskorri-

gierten Wert von 61 - 13 = 48 dB aber unter der Hörschwelle von 63 Hz.  
6) Nach Abzug der Abstandskorrektur von 13 dB von den Werten der Anlage 2 liegen nur die Terzpegel 50 - 100 Hz 

über den jeweiligen Hörschwellenpegeln der Tabelle 1 in DIN 45680. Werden von diesen linearen Pegeln die  
Korrekturwerte für die A-Bewertung abgezogen und logarithmisch addiert, dann kommt man auf Immissionspegel 
von maximal 23 dB(A). Der Schwellenwert des Beiblattes 1 zu DIN 45680 für erhebliche Belästigungen durch 
tieffrequente Geräusche von 25 dB(A) wird somit bereits außen vor den Gebäuden eingehalten (die DIN 45680 
stellt die Beurteilung tieffrequenter Geräusche auf die Einwirkung innerhalb der Wohngebäude bei geschlossenen 
Fenstern ab).  

7) Nach dem Ergänzungsgutachten vom 29.11.2018 verbleibt für den Prognosezustand mit Verbleib der Waage am 
jetzigen Standort und Errichtung eines 5 m hohem Lärmschutzwalles gemäß der dazugehörigen Anlage 5b lediglich 
an einem Grundstück am östlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 34.2 die Restriktion, an der Nordostseite des 
Gebäudes im OG/DG keine zu öffnenden Fenster von Aufenthaltsräumen zuzulassen (bei einer Verlagerung der 
Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen entfällt auch diese Restriktion). 

 
 


















